
 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

  
 

  

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 18 88 6 82-0 

  
DATUM

  
3. März 2005 

  

Oberste Finanzbehörden  
der Länder 
 

   

 

BETREFF  Zweifelsfragen zu § 6 Abs. 3 EStG i.d.F. des 
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20.12.2001 (UntStFG, BGBl. I 3858) 
im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung von Mitunternehmeranteilen 
mit Sonderbetriebsvermögen sowie Anteilen von Mitunternehmeranteilen mit 
Sonderbetriebsvermögen 

   
GZ  IV B 2 - S 2241 - 14/05 (bei Antwort bitte angeben) 

  

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder nehme ich zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung 
eines Mitunternehmeranteils und eines Teils eines Mitunternehmeranteils bei vorhandenem 
Sonderbetriebsvermögen sowie der unentgeltlichen Aufnahme in ein Einzelunternehmen wie 
folgt Stellung: 
 
 

A. Persönlicher Anwendungsbereich 
 

1 Übertragender und Aufnehmender können natürliche Personen, Mitunternehmerschaften 
und Kapitalgesellschaften sein. In den Fällen der Übertragung von Teilen eines Mitunter-
nehmeranteils sowie der unentgeltlichen Aufnahme in ein Einzelunternehmen nach § 6 
Abs. 3 Satz 1 2. HS und Satz 2 EStG ist die Übertragung nur auf natürliche Personen zu-
lässig. 
 

 
2 Bei unentgeltlichen Übertragungen von einer oder auf eine Kapitalgesellschaft gehen je-

doch die Regelungen zur verdeckten Gewinnausschüttung i.S.d. § 8 Abs. 3 KStG oder der 
verdeckten Einlage vor (BFH-Urteil vom 18.12.1990, BStBl 1991 II S. 512). Handelt es 
sich bei der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils oder eines Teils 
eines Mitunternehmeranteils um eine verdeckte Einlage (z.B. bei der Übertragung auf 
eine GmbH, an der der Übertragende beteiligt ist), greifen die Regelungen über die Be-
triebsaufgabe ein (BFH-Urteil vom 24. August 2000 - BStBl 2005 S. ...). In Fällen der 



 

 

Seite 2  verdeckten Einlage eines Teils eines Mitunternehmeranteils ist § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG 
zu beachten. 

 
 Beispiel 1: 

A überträgt seinen Mitunternehmeranteil unentgeltlich auf eine steuerbefreite Körper-
schaft (z.B. Stiftung), zu der keine gesellschaftsrechtlichen Verbindungen bestehen. 

 
Der übertragende A realisiert keinen Gewinn, da die Wirtschaftsgüter mit den Buch-
werten anzusetzen sind (§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG). Bei der übernehmenden Körper-
schaft kommt es unter Anwendung des § 8 Abs. 1 KStG, § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG zu 
einer Buchwertfortführung. 

  
 Beispiel 2: 

A überträgt seinen Mitunternehmeranteil im Rahmen einer verdeckten Einlage unent-
geltlich auf die A-GmbH, deren Gesellschafter er ist. 

 
Der Übertragungsvorgang führt zur Aufdeckung der stillen Reserven (ggf. nach §§ 16, 
34 EStG begünstigt). Die Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung erhöhen sich bei 
A um den Wert des Mitunternehmeranteils. 

  
 

B.  Sachlicher Anwendungsbereich 
  

3 Der Mitunternehmeranteil eines Gesellschafters umfasst sowohl den Anteil am Gesamt-
handsvermögen als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende Sonderbe-
triebsvermögen (BFH-Urteil vom 12. April 2000 - BStBl 2001 II S. 26). Im Rahmen des 
§ 6 Abs. 3 EStG kommt nur die funktionale Betrachtung zur Anwendung. Funktional we-
sentlich können nur solche Wirtschaftsgüter sein, die für die Funktion des Betriebes von 
Bedeutung sind; auf das Vorhandensein erheblicher stiller Reserven kommt es nicht an. 

 
I. Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils (§ 6 Abs. 3 Satz 1 1. HS EStG) 
 
1. Übertragung von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 

 
4 Wird der gesamte Anteil des Mitunternehmers an der Gesellschaft übertragen, setzt § 6 

Abs. 3 Satz 1 EStG voraus, dass neben dem Anteil am Gesamthandsvermögen auch 
sämtliche Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, die für die Funktion des Be-
triebes von Bedeutung sind (im folgenden funktional wesentliches Sonderbetriebsvermö-
gen genannt), übertragen werden. 

 



 

 

Seite 3  5 Wird anlässlich der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional 
wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten und in das Privatvermögen des 
Übertragenden überführt, ist eine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG nicht 
zulässig. Es liegt insgesamt eine tarifbegünstigte Aufgabe des gesamten Mitunternehmer-
anteils vor (BFH-Beschluss vom 31. August 1995, BStBl II S. 890). Die stillen Reserven 
im Gesamthandsvermögen und im Sonderbetriebsvermögen sind aufzudecken. § 6 Abs. 3 
Satz 2 EStG in der Fassung des Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) 
vom 20. Dezember 2001 (BStBl 2002 I S. 35) ist nicht anwendbar, da der Übertragende 
mit der Übertragung des (gesamten) Anteils am Gesamthandsvermögens nicht mehr Mit-
unternehmer ist. 

 
6 Wird anlässlich der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional 

wesentliches Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG zum Buchwert über-
tragen oder nach § 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 EStG in ein anderes Betriebsvermögen/Sonder-
betriebsvermögen des Steuerpflichtigen überführt, findet § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG auf die 
Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen keine Anwendung. Der sich aus der 
Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen ergebende Gewinn ist nicht nach 
§§ 16, 34 EStG begünstigt (BFH-Urteile vom 19. März 1991 - BStBl II S. 635 und vom 
2. Oktober 1997 - BStBl 1998 II S. 104). 
 

7 Wird im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Übertragung des Mitunterneh-
meranteils (sog. Gesamtplanrechtsprechung, BFH-Urteil vom 6. September 2000, BStBl 
2001 II S. 229) funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen entnommen oder (z.B. 
nach § 6 Abs. 5 EStG) zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen überführt oder 
übertragen, kann der Anteil am Gesamthandsvermögen nicht nach § 6 Abs. 3 EStG zum 
Buchwert übertragen werden. Die in dem Mitunternehmeranteil enthaltenen stillen Re-
serven sind in den Fällen, in denen das Sonderbetriebsvermögen zum Buchwert überführt 
oder übertragen wird, als laufender Gewinn zu versteuern, soweit ein Buchwertansatz 
nicht in Betracht kommt. 

  
Beispiel: 

 Vater V war Kommanditist bei der X-KG, an die er ein Grundstück (wesentliche Be-
triebsgrundlage) vermietet hatte. V übertrug im Juli 2003 seinen Kommanditanteil un-
entgeltlich auf seinen Sohn S. Bereits im März 2003 hatte V das Grundstück nach § 6 
Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG zum Buchwert auf die von ihm neu gegründete gewerblich 
geprägte Y-GmbH & Co KG übertragen. 

 
 Die Buchwertübertragung des Grundstücks ist nach der sog. Gesamtplanrechtspre-

chung im Zusammenhang mit der Übertragung des Kommanditanteils nach § 6 Abs. 3 
EStG zu beurteilen. Die Voraussetzungen für eine Buchwertübertragung nach § 6 
Abs. 3 EStG liegen danach nicht vor, weil das Grundstück (wesentliche Betriebs-



 

 

Seite 4  grundlage im Sonderbetriebsvermögen) nicht an den Sohn übertragen wurde. Ein An-
wendungsfall von § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG (unschädliches Zurückbehalten einer we-
sentlichen Betriebsgrundlage) liegt nicht vor, weil das Grundstück nicht mehr Sonder-
betriebsvermögen der X-KG ist, sondern zum Betriebsvermögen der Y-GmbH & Co 
KG gehört. V muss deshalb die stillen Reserven in seinem Kommanditanteil im Jahr 
2003 als laufenden Gewinn versteuern. Der (zwingende) Buchwertansatz für das auf 
die GmbH & Co KG übertragene Grundstück wird hiervon nicht berührt. 

 
2. Übertragung von funktional nicht wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 

 
8  Wird anlässlich der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional nicht 

wesentliches Sonderbetriebsvermögen entnommen oder nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buch-
wert in ein anderes Betriebsvermögen überführt oder übertragen, steht dies der Anwen-
dung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG im Hinblick auf die Übertragung des Mitunternehmer-
anteils nicht entgegen. Wird dieses Sonderbetriebsvermögen entnommen, entsteht inso-
weit ein laufender Gewinn (BFH-Urteil vom 29. Oktober 1987 - BStBl 1988 II S. 374). 

 
II. Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils  
 

 1. Übertragung bei funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 
 

a) quotale Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen  
und eines Teils des Sonderbetriebsvermögens (§ 6 Abs. 3 Satz 1 2. HS 
EStG) 

 
9 § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG ist im Falle der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines An-

teils am Gesamthandsvermögen bei gleichzeitigem Vorhandensein von funktional we-
sentlichem Sonderbetriebsvermögen nur anwendbar, soweit das funktional wesentliche 
Sonderbetriebsvermögen in demselben Verhältnis übergeht, in dem der übertragene Teil 
des Anteils am Gesamthandsvermögen zum gesamten Anteil am Gesamthandsvermögen 
steht (vgl. BFH-Urteil vom 24. August 2000 - BStBl 2005 II S. ...). Umfasst das Sonder-
betriebsvermögen mehrere Wirtschaftsgüter, z.B. Grundstücke, müssen alle funktional 
wesentlichen Wirtschaftsgüter anteilig übertragen werden. 

 
b) disquotale Übertragung von Gesamthandsvermögen und Sonderbetriebs-

vermögen 
 

aa) Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen unter 
gleichzeitiger Zurückbehaltung von Sonderbetriebsvermögen (unterquo-
tale Übertragung - § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG) 

 



 

 

Seite 5  10  Wird anlässlich der Teilanteilsübertragung von Gesamthandsvermögen funktional 
wesentliches Sonderbetriebsvermögen nicht oder in geringerem Umfang (unterquotal) 
übertragen, als es dem übertragenen Teil des Anteils am Gesamthandsvermögen ent-
spricht, liegt insgesamt eine Übertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG vor. 

 
11  Voraussetzung für die Buchwertübertragung ist, dass der Übernehmer den übernomme-

nen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräu-
ßert oder aufgibt. Der Veräußerung des Mitunternehmeranteils steht die Veräußerung nur 
des Anteils am Gesamthandsvermögen oder eines Teils davon und/oder des mit dem Mit-
unternehmeranteil übernommenen funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens 
oder eines Teils davon innerhalb der 5-Jahresfrist gleich. Bezogen auf den ursprünglichen 
Übertragungsvorgang liegen die Voraussetzungen für die Buchwertübertragung nicht 
mehr vor. Für die gesamte Übertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG sind rückwirkend 
auf den ursprünglichen Übertragungsstichtag die Teilwerte anzusetzen (§ 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 AO). Der dabei beim Übertragenden entstehende Gewinn ist laufender Ge-
winn (§ 16 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 16 Abs. 3 EStG). Für die Berechnung der Behaltefrist 
ist grundsätzlich auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums hinsichtlich des über-
nommenen Mitunternehmeranteils (= Übergang von Nutzen und Lasten) abzustellen. 

 
12  War der Übernehmer bereits vor der unentgeltlichen Teilanteilsübertragung Mitunterneh-

mer dieser Mitunternehmerschaft, ist von einer Veräußerung oder Entnahme des über-
nommenen Anteils erst auszugehen, wenn der Anteil der Beteiligung nach der Veräuße-
rung oder Entnahme des (Teil-)Mitunternehmeranteils unter dem Anteil der übernomme-
nen Beteiligung liegt oder das mit dem Mitunternehmeranteil übernommene funktional 
wesentliche Sonderbetriebsvermögen innerhalb der 5-Jahresfrist veräußert oder entnom-
men wird. 

 
Beispiel: 

V und S sind jeweils zu 50 % an einer OHG beteiligt. V überträgt unentgeltlich einen 
Teil seines Gesellschaftsanteils auf S, behält sein Sonderbetriebsvermögen aber zu-
rück, so dass V jetzt zu 25 % und S zu 75 % an der OHG beteiligt sind. S reduziert in-
nerhalb der 5-Jahresfrist seine Beteiligung auf 20 % und veräußert entsprechend einen 
Teil seines Mitunternehmeranteils. 

 
Es liegt eine Übertragung von V auf S nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG vor, bei der die 
Behaltefristen zu beachten sind. Da der Anteil des S nach der Veräußerung (20 %) 
unter dem Anteil der übernommenen Beteiligung (25 %) liegt, hat er auch einen Teil 
des übernommenen Mitunternehmeranteils veräußert. Für die ursprüngliche Übertra-
gung von V auf S ist damit insgesamt § 6 Abs. 3 EStG nicht anwendbar (Tz. 11). Für 
die gesamte Übertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG sind rückwirkend auf den ur-
sprünglichen Übertragungsstichtag die Teilwerte anzusetzen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 



 

 

Seite 6  Nr. 2 AO). Der dabei beim V entstehende Gewinn ist laufender Gewinn (§ 16 Abs. 1 
Satz 2 i.V.m. § 16 Abs. 3 EStG).   

 
13  Eine Veräußerung ist grundsätzlich auch eine Einbringung nach den §§ 20, 24 UmwStG, 

unabhängig davon, ob die Buchwerte, Teilwerte oder Zwischenwerte angesetzt werden. 
Als Veräußerung gilt auch ein Formwechsel nach § 25 UmwStG. Überträgt der Rechts-
nachfolger einzelne Wirtschaftsgüter des übernommenen Sonderbetriebsvermögens ge-
gen Gewährung von Gesellschaftsrechten nach § 6 Abs. 5 EStG auf einen Dritten, liegt 
auch eine Veräußerung vor. Wird der nach § 6 Abs. 3 Satz 2 übertragene Mitunterneh-
mer(teil)anteil vom Übernehmer zu einem späteren Zeitpunkt zu Buchwerten nach § 20 
UmwStG in eine Kapitalgesellschaft oder zu Buchwerten nach § 24 UmwStG in eine 
Personengesellschaft eingebracht, liegt - abweichend vom oben genannten Grundsatz - 
keine schädliche Veräußerung im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG vor, wenn der Ein-
bringende die hierfür erhaltene Beteiligung an der Kapitalgesellschaft oder den erhalte-
nen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren - beginnend 
mit der ursprünglichen Übertragung des Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG - nicht veräußert oder aufgibt und die Kapitalgesellschaft oder die Personengesell-
schaft den eingebrachten Mitunternehmeranteil oder die eingebrachten Wirtschaftsgüter 
innerhalb der genannten Frist nicht veräußert. 

 
14 Eine unentgeltliche Weiterübertragung ist unschädlich; dabei geht die Behaltefrist jedoch 

auf den Rechtsnachfolger über. Dem Rechtsnachfolger ist die Behaltedauer des Übertra-
genden anzurechnen. 

 
15 Voraussetzung für die Buchwertübertragung ist außerdem, dass das zurückbehaltene Be-

triebsvermögen weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft ge-
hört. 

 
Wird das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen aufgrund eines Gesamtplanes im Zu-
sammenhang mit der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehen-
des Einzelunternehmen oder der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils entnommen oder veräußert, ist eine Buchwertübertragung nicht möglich. 

 
 

bb) Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen unter 
gleichzeitiger überquotaler Übertragung von Sonderbetriebsvermögen 

 
16  Wird anlässlich der Teilanteilsübertragung von Gesamthandsvermögen Sonderbetriebs-

vermögen in größerem Umfang (überquotal) übertragen, als es dem übertragenen Teil des 
Anteils am Gesamthandsvermögen entspricht, ist der Vorgang in eine Übertragung nach 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den quotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens und eine 



 

 

Seite 7  Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG für den überquotalen Teil des Sonderbetriebsvermö-
gens aufzuteilen.  

 
17 Werden im Zusammenhang mit dem überquotal übertragenen Sonderbetriebsvermögen 

Verbindlichkeiten übernommen, liegt insoweit eine entgeltliche Übertragung vor, auf die 
§ 6 Abs. 5 EStG keine Anwendung findet (BMF-Schreiben vom 7. Juni 2001 - BStBl I 
S. 367).  

 
18   Die o.g. Grundsätze gelten auch, wenn die Mitunternehmerstellung des Empfängers mit 

der Teilanteilsübertragung erstmals begründet wird (BFH-Urteil vom 6. Dezember 2000 - 
BStBl 2003 II S. 194). 

 
 2. Übertragung bei funktional nicht wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 
 

19  Wird ein Teil eines Mitunternehmeranteils unentgeltlich übertragen, jedoch für die 
Mitunternehmerschaft funktional nicht wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbe-
halten, ist § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG uneingeschränkt anwendbar. Dies gilt auch, wenn 
funktional nicht wesentliches Sonderbetriebsvermögen in größerem Umfang übertragen 
wird, als es dem übertragenen Teil des Gesellschaftsanteils entspricht. Der übernehmende 
Gesellschafter hat die Buchwerte fortzuführen. Bei der Überführung des zurückbehalte-
nen Sonderbetriebsvermögens in das Privatvermögen entsteht laufender Gewinn 
(s. Rdnr. 8). 

 
 III. Isolierte Übertragung von Sonderbetriebsvermögen 
 

20 Wird das Sonderbetriebsvermögen isoliert (d.h. ohne Änderung der Beteiligungsverhält-
nisse bei der Mitunternehmerschaft) unentgeltlich übertragen, liegt keine Übertragung ei-
nes Mitunternehmeranteils vor (BFH-Urteil vom 11. Dezember 1990 – BStBl 1991 II 
S. 510). Liegen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG in der jeweiligen Fas-
sung (StSenkG vom 23. Oktober 2000 (BStBl I S. 1428) oder UntStFG vom 20. Dezem-
ber 2001 (BStBl 2002 I S. 35)) vor, erfolgt die Übertragung zum Buchwert. Andernfalls 
handelt es sich um eine Entnahme. §§ 16, 34 EStG sind nicht anwendbar. 

 
C. Unentgeltliche Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes 

Einzelunternehmen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz EStG) 
 

21  Bei der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzel-
unternehmen unter Zurückbehaltung von Betriebsvermögen ist § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG 
anzuwenden, wenn das zurückbehaltene Betriebsvermögen Sonderbetriebsvermögen bei 
der entstandenen Mitunternehmerschaft wird. Zu Behaltefristen Tz. 11 ff. 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Steuern/Einkommensteuer-.479.1936/Artikel/Uebertragung-von-Einzelwirtsch...htm
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D. Fälle der mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung 

 
22  Entsteht infolge einer unentgeltlichen Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG eine mitunter-

nehmerische Betriebsaufspaltung (vgl. hierzu auch BMF-Schreiben vom 28. April 1998, 
BStBl I S. 583), ist davon auszugehen, dass einer unter § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG fallenden 
Übertragung unmittelbar eine Zurechnung der Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsver-
mögens bei der neu entstehenden Besitzpersonengesellschaft nachfolgt. Eine Überfüh-
rung in das Sonderbetriebsvermögen bei der Besitzpersonengesellschaft erfolgt nach § 6 
Abs. 5 Satz 2 EStG zum Buchwert. Eine Übertragung in das Gesamthandsvermögen oder 
Sonderbetriebsvermögen der Besitzpersonengesellschaft erfolgt nach § 6 Abs. 5 Satz 3 ff. 
EStG; vor dem 1. Januar 2001 mit Gewinnrealisierung, nach dem 31. Dezember 2000 
unter den weiteren Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 Satz 3 ff. EStG zum Buchwert. Ent-
steht die mitunternehmerische Betriebsaufspaltung infolge einer Übertragung nach § 6 
Abs. 3 Satz 2 EStG, so führt eine unterquotale Übertragung des Sonderbetriebesvermö-
gens in die Besitzpersonengesellschaft zu keiner schädlichen Veräußerung oder Aufgabe 
i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG; für die einer Übertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG 
nachfolgenden Übertragungen sind insbesondere die Tzn. 11 und 13 zu beachten. 

 
 Beispiel (für eine quotale Übertragung des Sonderbetriebsvermögens): 

A ist zu 60 % an der AB OHG beteiligt, der er auch ein im Sonderbetriebsvermögen 
befindliches Grundstück zur Nutzung überlässt. In 2002 überträgt A die Hälfte seines 
Mitunternehmeranteils (1/2 des Gesamthandsanteils und 1/2 des Sonderbetriebsver-
mögens) unentgeltlich auf C. Die AC-GbR überlässt das Grundstück der ABC-OHG 
entgeltlich zur Nutzung. 

 
Zunächst liegt eine unentgeltliche Teil-Mitunternehmeranteilsübertragung nach § 6 
Abs. 3 Satz 1 EStG vor, die zwingend eine Buchwertfortführung vorschreibt. Im 
zweiten Schritt ändert sich aufgrund der steuerlichen Beurteilung des neu entstandenen 
Gebildes als mitunternehmerische Betriebsaufspaltung die bisherige Zuordnung des 
Grundstücks als Sonderbetriebsvermögen bei der OHG. Das Grundstück ist Ge-
samthandsvermögen bei der AC-GbR. Die damit verbundene Übertragung des Son-
derbetriebsvermögens in das Gesamthandsvermögen erfolgt nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
EStG zum Buchwert. 

 
  
E. Zeitliche Anwendung 
 

23 Dieses Schreiben ist auf alle Übertragungen nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. 
In Erbfällen mit sog. qualifizierter Nachfolgeklausel sind die Tz. 83 bis 85 in der Fassung 



 

 

Seite 9  des BMF-Schreibens vom 11. Januar 1993 (BStBl I S. 62) zur ertragsteuerlichen Be-
handlung der Erbengemeinschaft und ihrer Auseinandersetzung weiter anzuwenden. 

 
24 Auf gemeinsamen Antrag vom Übertragenden und Übernehmenden ist dieses Schreiben 

in allen noch offenen Fällen auch für Übertragungen vor dem 1. Januar 2001 anzuwen-
den. 
Für unterquotale Übertragungen (vgl. Tz. 10) sind dabei die Behaltefristen des § 6 Abs. 3 
Satz 2 EStG zu beachten; dies gilt nicht, wenn der übernommene Mitunternehmeranteil 
vom Übernehmenden vor dem 1. Januar 2002 veräußert oder entnommen wurde.  
Für überquotale Übertragungen (vgl. Tz. 16) vor dem 1. Januar 2001 kann in den offenen 
Fällen auf gemeinsamen Antrag vom Übertragenden und Übernehmenden aus Vertrau-
ensschutzgründen der gesamte Übertragungsvorgang als unter § 6 Abs. 3 EStG in der 
damals geltenden Fassung fallend angesehen werden. 

 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
gez. Müller-Gatermann 
 


